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§ 1  
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

 
1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grund-

satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (auch im Hinblick auf die Folgekosten) 
sowie den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. 

 
1.2 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und 

Fachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. Bestätigungen oder Freigaben von 
Planungen oder sonstigen Leistungen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber 
entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner alleinigen Verantwortlichkeit für die 
von ihm auf der Grundlage dieses Vertrages erbrachten Leistungen. 

 
1.3 Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer-  

oder Lieferanteninteressen vertreten. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standesrecht 
im Rahmen des Vertrages ihm mit übertragene Vermögensbetreuungspflichten aus-
schließlich für den Auftraggeber wahrzunehmen. 

 
1.4 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro 

zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist  
eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zulässig. 

 
1.4.1 Der Auftragnehmer darf sich gegenüber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter 

vertreten lassen, die eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw. 
Bachelor / Master an Universitäten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare 
Berufserfahrung aufweisen. 
Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von 
mind. 3 Jahren Voraussetzung. Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers. 
 

1.4.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mit-
arbeiters zu verlangen, wenn dieser auf Grund seiner bisher erbrachten Leistungen 
nicht mehr das Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann darüber 
hinaus eine Ergänzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn 
die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Maße eine rechtzeitige Planung 
oder einen störungsfreien Bauablauf gewährleisten. 

 
1.4.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den 

Auftraggeber nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung 
zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung 
des Nachunternehmers selbst übernehmen muss oder mit Zustimmung des Auf-
traggebers einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragt. 

 
1.5 Der Auftragnehmer hat Rücksicht darauf zu nehmen, dass es sich beim Auftrag-

geber um einen Tendenzbetrieb handelt, dessen Auftrag, Aufgaben und Ziele  
sich nach den Grundsätzen und Zielsetzungen der katholischen Kirche richten.  
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§ 2  
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer  

und anderen fachlich Beteiligten 
 
2.1 Weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder des-

sen Bevollmächtigter, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. 
 
2.2 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer über die Leistungen, die die von 

ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und übermittelt ihm die 
mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine / Fristen. 

 
2.3 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung 

und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unter-
richten, Auskunft über den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu be-
raten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten. 

 
2.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Betei-

ligten und dem ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und 
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß  
erbringen können. 

 
2.5 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich schriftlich auf voraussicht-

liche Qualitäts-, Kosten- und Terminabweichungen zu jedem Planungsstand hinzu-
weisen und gleichzeitig Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie die vom Auftraggeber 
vorge-gebenen Qualitäten, Kosten und Termine unter den veränderten Umständen 
den-noch eingehalten werden können. 

 
2.6 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auf-
tragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizu-
führen. 

 
2.7 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrich-

ten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Ausführung beauftragte Unternehmen 
oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben können. Der Auftrag-
nehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Ansprüche zu unter-
stützen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber. 

 
2.8 Leistungsverweigerungsrechte wegen Meinungsverschiedenheiten oder fälliger  

Gegenforderungen stehen dem Auftragnehmer nicht zu. 
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§ 3  
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

 
3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt 

und verpflichtet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung 
ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenüber die Anordnungen zu treffen, die 
zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen erforderlich sind. 

 
Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der aus-
führenden Unternehmen begründen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich 
vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ord-
nungsgemäßen Baubetriebs bleibt davon unberührt. 
 

3.2 Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen für den Auf-
traggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere für den Abschluss, die Änderung und 
Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

 
§ 4  

Herausgabeanspruch des Auftraggebers 
 
4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind  

an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. 
 
4.2 Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüg-

lich nach Erfüllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehal-
tungsrechte, die nicht auf dem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 

 
§ 5  

Urheberrecht 
 
5.1 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, unwiderrufliche 

und unbeschränkte Recht ein, alle Planungen und Unterlagen (verkörpert oder in 
elektronischer Form) sowie sonstige vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen für 
das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftragnehmers auch  
bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zu nutzen. Der Auftraggeber kann dieses 
Recht auf Dritte übertragen. 

 
5.2 Das übertragene Recht umfasst die Befugnis des Auftraggebers, sämtliche Plan-

ungen, Unterlagen sowie das Bauwerk zu ändern, zu nutzen oder zu verwerten. 
Besteht ein Urheberpersönlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der Auftrag-
nehmer anzuhören, bevor das Bauwerk geändert wird. 

 
 



 

Seite 5 von 12 Stand: 25.06.2018 

 
5.3 Soweit der Auftragnehmer Dritte mit der Erbringung vertragsgegenständlicher 

Leistungen beauftragt hat, gewährleistet der Auftragnehmer dem Auftraggeber das 
uneingeschränkte Nutzungsrecht an diesen (ggf. urheberrechtlich geschützten) 
Leistungen und verpflichtet sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche 
Regelungen zu vereinbaren. 

 
5.4 Mit der vertraglich vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftrag-

nehmers aus der Übertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und Änderungsrechte 
abgegolten. 

 
§ 6  

Leistungsverzögerungen 
 
6.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten  

Leistungserbringung anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftrag-
nehmer seine Tätigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortführt. 
Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, kann 
ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Hält 
der Auftragnehmer diese Frist nicht für angemessen, hat er unverzüglich zu wider-
sprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum für die 
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftrag-
geber entscheidet unter Würdigung der vom Auftragnehmer genannten benötigten 
Zeitdauer. 
 

6.2 Verzögert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des 
Auftraggebers, kann der Auftraggeber im Rahmen des Zumutbaren Beschleuni-
gungsmaßnahmen anordnen. 
Können Einzeltermine oder Vertragsfristen aus unabweisbaren Gründen nicht einge-
halten werden, gibt der Auftraggeber neue Termine oder Fristen vor, die die objektiv 
eingetretenen Terminverzögerungen berücksichtigen. 
Vor Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen oder der Festlegung von neuen 
Terminen oder Fristen hört der Auftraggeber den Auftragnehmer an und berück-
sichtigt seine Leistungsfähigkeit. 
 

6.3 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlängerung von Einzelterminen oder Ver-
tragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch einen Umstand aus 
dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch höhere Gewalt oder andere für 
den Auftragnehmer unabwendbare Umstände behindert wird. 
Behinderungen hat er unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, obwohl 
ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf 
Berücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entspre-
chenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hätte 
kennen müssen. 

 
6.4 Die Geltendmachung von Mängelansprüchen nach § 633 ff. BGB steht dem Auftrag-

geber vor und nach Abnahme der Leistung zu. 
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§ 7  
Abnahme 

 
7.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der 

letzten beauftragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen 
abnahmefähig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mängel erkennen lassen. 
 Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektüberwachung / Bauüberwa-
chung, so kann der AN ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden 
Unternehmers oder bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm 
bis dahin erbrachten Leistungen verlangen. 

 
7.2 Die Abnahme soll gemeinsam und förmlich erfolgen und das Ergebnis der Abnahme 

in einem gemeinsamen Protokoll festgehalten werden; im Protokoll sind vorhande-
ne Mängel festzustellen. Für diese gelten die vertraglichen Erfüllungsansprüche als 
vorbehalten. 
Findet keine gemeinsame und förmliche Abnahme statt, treten die Abnahmewirkun-
gen ein, wenn der Auftraggeber mit der Nutzung des vertragsgegenständlichen  
Objekts beginnt. 

 
§ 8  

Vergütung 
 
8.1 Alle Vergütungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu verein-

baren. 
 
8.2 Notwendige Überarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unveränderten Zielvor-

gaben begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. § 3 Abs. 2 Satz 2 
HOAI und § 7 Abs. 5 HOAI bleiben unberührt. 

 
8.3 Ändert der Auftraggeber die vereinbarten Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben 

nach Abschluss der Entwurfsplanung und muss deshalb die Vor- oder Entwurfspla-
nung nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen neu gefertigt werden, rich-
tet sich das Honorar nach § 10 Satz 2 HOAI. 

 
8.4 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze 

durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. 
Ist eine Vorausschätzung des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die Honorare nach 
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensätze 
zu berechnen. Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch die Leistung 
und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der 
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber unverzüglich 
zur Gegenzeichnung zuzuleiten. 

 
8.5 Für die notwendige Erteilung von Auskünften über eigene Leistungen im Zuge der 

Rechnungsprüfung erhält der Auftragnehmer keine zusätzliche Vergütung. 
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§ 9  

Abrechnung, Fälligkeit 
 
9.1 Das Honorar des Auftragnehmers ist fällig, wenn die Leistungen vertragsgemäß und 

im Wesentlichen mangelfrei erbracht sind. Der Auftragnehmer schuldet eine prüf-
fähige Honorarschlussrechnung, die Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der 
Vergütungsverjährung aber unberührt lässt.  
Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung übersichtlich aufzustellen und dabei die 
Reihenfolge der Leistungspositionen gemäß der Gliederungsstruktur des Vertrages 
einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu 
verwenden.  
 
Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemäß erbrachten Leistungen 
erforderlichen Unterlagen sowie eine nachvollziehbare Zusammenstellung der an-
rechenbaren Kosten sind der Rechnung beizufügen. Honorar, Nebenkosten und 
Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen. 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders 
kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen. 

 
9.2 Die Schlussrechnung muss - unbeschadet der Fälligkeit der Vergütung mit Fertig-

stellung der Leistung - innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung 
der letzten Leistung eingereicht werden. Reicht der Auftragnehmer eine prüffähige 
Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist 
dafür eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die 
Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschluss-
rechnung begründet die Zahlungspflicht des Auftraggebers. 

 
§ 10  

Zahlungen 
 
10.1 Auf Antrag des Auftragnehmers werden binnen 18 Werktagen Abschlagszahlungen 

für die nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen und Nebenkosten einschließ-
lich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages ge-
währt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss prüffähig sein. 

 
10.2 Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung: 

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, 
wenn er die Leistungen der jeweiligen Beauftragungsstufe vertragsgemäß erbracht 
und eine prüffähige Schlussrechnung eingereicht hat. 
Sind die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 übertragen, hat der Auftragneh-
mer Anspruch auf Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 
vertragsgemäß erbracht und eine prüffähige Teilschlussrechnung eingereicht hat. 
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10.3 Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9): 

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle  
Leistungen der Leistungsphasen 1-8 vertragsgemäß erbracht und eine prüffähige 
Teilschlussrechnung eingereicht hat. 

 
10.4 Zur Prüfbarkeit der Rechnungen wird ergänzend zu § 10.2 und § 10.3 auf  

§ 9.1 AVB verwiesen. 
 
10.5 Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) sind im Original mit 

zwei Durchschriften einzureichen. 
 
10.6 Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung ab-

weichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermit-
telt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer 
sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu erstatten. Sie können sich 
nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

 
§ 11  

Kündigung durch den Auftraggeber 
 
11.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den 

Vertrag kündigen. Der Auftraggeber hat des Weiteren das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund nach Maßgabe des § 648a BGB.  

 
11.2 Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertre-

ten hat, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlan-
gen.  

 
Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an 
Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines 
Unternehmens / Büros erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 648 Satz 2, 2. 
Halbsatz BGB). 
 
Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen 
werden für 
- die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmi-

gungsplanung, Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei 
der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergütung, 

- die Leistungen Objektüberwachung / Bauüberwachung, Überwachung der Aus-
führung beziehungsweise der Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung 
auf 60 v.H. der vereinbarten Vergütung, 

- die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten 
Vergütung 

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder höhere ersparte Aufwendungen 
oder sonstige vergütungsmindernde Umstände (§ 648 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von 
einer Vertragspartei nachgewiesen. 
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11.3 Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten 

hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung ver-
tragsgemäß erbrachten Leistungen. 

 
Der Auftragnehmer hat die Kündigung insbesondere zu vertreten, wenn er 
- die vertraglichen Ziele (die Quantitäts- und Qualitätsziele, die Kostenziele, ins-

besondere die Kostenobergrenze, die Termine / Vertragsfristen) nicht einhält, 
ohne daran begründet gehindert zu sein, 

- erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefährdet ist, den Auftrag-
geber jedoch darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat, 

- seine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes 
Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und/oder sächlich ausgestattet vor-
hält, 

- mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (Schuldnerverzug), 
- ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten 

(Nachunternehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens / Büros aus-
führen lässt, die nicht im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum 
Vertrag aufgeführt sind, 

oder 
- in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich oblie-

genden Verpflichtungen verstößt, und die jeweils dazu vom Auftraggeber ge-
setzte angemessene Frist mit Kündigungsandrohung zur Einhaltung, Nachho-
lung oder Nacherfüllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen las-
sen. 

 
11.4 Der Auftraggeber kann auch kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen 

einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Er-
öffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch 
auf Vergütung der bis zur Kündigung vertragsgemäß erbrachten Leistungen. 

 
11.5 Die Kündigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der ver-

traglichen Leistung beschränkt werden. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen  
beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen. 
Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berech-
tigt, die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag ge-
nannte Baumaßnahme zu nutzen und zu ändern. 
Entstehen dem Auftraggeber durch die Kündigung zusätzliche Kosten oder Aufwen-
dungen, z.B. durch Verzögerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an 
einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers. 
Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn er 
aus Gründen, die zur Kündigung des Vertrages geführt haben, an der Ausführung 
der ursprünglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat. 

 
11.6 Die Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu 

erklären. Bei Kündigung nach §§ 11.3 oder 11.4 AVB sind die Kündigungsgründe in 
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen. 
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11.7 Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kündigung 
erbrachten Leistungen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat danach unver-
züglich eine prüffähige Rechnung über seine ausgeführten Leistungen vorzulegen. 

 
11.8 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 12, 13, 14 und 16 AVB bleiben unbe-

rührt. 
 

§ 12  
Kündigung durch den Auftragnehmer 

 
12.1 Der Auftragnehmer hat das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen des § 648a BGB.  
 

12.2 Darüber hinaus kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kündigen, wenn der Auf-
traggeber 
- eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer  

außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. 
BGB), 

- eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät. 
 

12.2.1 Die Kündigung ist erst zulässig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemes-
sene Frist zur Nacherfüllung erfolglos verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Auf-
forderung zur Nacherfüllung erklärt worden ist, dass der Vertrag nach fruchtlosem 
Verlauf gekündigt werde. 

 
12.2.2 Die Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu 

erklären. Die Kündigungsgründe sind in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündi-
gungsschreiben darzulegen. 

 
12.2.3 Die bis zur Kündigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich 

vereinbarten Vergütungsregelungen abzurechnen. Etwaige weitergehende Ansprü-
che des Auftragnehmers bleiben unberührt. Im Fall des Annahmeverzugs hat der 
Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; die  
Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach der Dauer des Annahmeverzugs des 
Auftraggebers und der Höhe der vereinbarten Vergütung sowie nach dem, was der 
Auftragnehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart hat oder durch an-
derweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. Für die ersparten Auf-
wendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 11.2 AVB ent-
sprechend. 

 
12.3 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 11, 13, 14 und 16 AVB bleiben  

unberührt. 
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§ 13  

Haftung und Verjährung 
 
13.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie 

Mängel- und Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
13.2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für die Ansprüche des Auftraggebers beginnt 

mit Abnahme der Leistungen gemäß § 7 AVB. 
 

§ 14  
Haftpflichtversicherung 

 
14.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten 

Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung 
eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag 
genannten Deckungssummen besteht. 

 
14.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen An-

spruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom 
Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen. 

 
14.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn 

und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem 
Fall verpflichtet, unverzüglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages 
Deckung in der vereinbarten Höhe für die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu 
gewährleisten und nachzuweisen. 

 
§ 15  

Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
15.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die 

Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers. 
 
15.2 Soweit die Voraussetzungen gemäß § 38 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) vor-

liegen, ist der Gerichtsstand Regensburg. 
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§ 16  

Arbeitsgemeinschaft 
 
16.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der  

Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 
 

 
 
 

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. 
Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemein-
schaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam. 

 
16.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der  

Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 
 
16.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich 

an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen 
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemein-
schaft. 

 
§ 17  

Anwendbares Recht, Schriftform 
 
17.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
17.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
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